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Antrag Wohneigentumsförderung 
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 

Versicherte Person 

Name Vorname Geburtsdatum 

Strasse, Nr. Postleitzahl Ort Land 

SV-Nr. (756.xxxx.xxxx.xx) Zivilstand 

E-Mail Tel. Nr. 

Ehegatte/in 

Name Vorname Geburtsdatum 

SV-Nr. (756.xxxx.xxxx.xx) Heiratsdatum 

Ort des Eigentums 

Strasse, Nr. Postleitzahl Ort Land 

Kanton Parzelle Nr. 

Zweck 

Die Mittel werden verwendet für: 

 den Kauf von Wohneigentum 

 den Bau von Wohneigentum   

 den Umbau von Wohneigentum  

 die Rückzahlung von Hypothekendarlehen 

 den Erwerb von Anteilen an einer Wohnbaugenossenschaft 

Domizil 

Das Objekt: 

 ist mein ziviler und rechtlicher Wohnsitz 

 wird mein ziviler und rechtlicher Wohnsitz sein ab dem: ___________________________ 
(nach dem Einzug muss der CPV/CAP Pensionskasse Coop zwingend eine Wohnsitzbestätigung zugestellt werden) 



2 / 8 

Senden an: CPV/CAP Pensionskasse Coop, Postfach, 4002 Basel 

25049 

Vorbezug: Gewünschter Betrag 

(nur Ihr Miteigentumsanteil kann bei der Berechnung der möglichen Höhe des Vorbezugs berücksichtigt werden) 

Hypotheken 

Das Eigentum ist mit folgenden Hypotheken belastet: 

Name der Bank / Gläubiger CHF 

Strasse, Nr. Postleitzahl Ort Land 

Angaben für die Überweisung 

Überweisung an den Verkäufer/die Verkäuferin, den Kreditgeber/die Kreditgeberin oder den Notar/die Notarin 

Zahladresse 

IBAN Nr. Kontoinhaber 

SWIFT Nr. / Clearing (nur bei einer Überweisung auf ein Konto im Ausland) 

Wichtige Informationen 

Eingetragene Partnerschaft vor dem 01.07.2022: Die Partner sind in diesem Fall verheirateten Personen 

gleichgestellt. Daher ist die schriftliche Zustimmung des Partners erforderlich. 

Steuern: Die CPV/CAP Pensionskasse Coop meldet den Vorbezug innerhalb von 30 Tagen der Eidgenössischen 

Steuerverwaltung. Die versicherte Person muss die durch den Vorbezug zusätzlich entstehenden Steuern aus eigenen 

Mitteln bezahlen. Lebt die versicherte Person im Ausland, wird die Steuer direkt an der Quelle abgezogen. 

Bei einem Vorbezug für Wohneigentum ist bei Einkäufen, die weniger als drei Jahre vor dem Vorbezug getätigt wurden, 

mit Steuerfolgen zu rechnen. Wir empfehlen Ihnen, die Situation vorgängig mit der zuständigen Steuerbehörde abzuklären. 

Veräusserungsbeschränkung: Die CPV/CAP Pensionskasse Coop meldet die Veräusserungsbeschränkung im 

Zusammenhang mit dem Vorbezug (bei Grundstücken in der Schweiz) beim Grundbuchamt zur Eintragung an. Die Kosten 

für den Eintrag gehen zu Lasten der versicherten Person. 

Vorsorgeleistungen und Zusatzversicherung: Der Vorbezug führt zu einer Reduktion der Austritts- und 

Vorsorgeleistungen. Nach dem Vorbezug stellt die CPV/CAP Pensionskasse Coop der versicherten Person einen neuen 

Vorsorgeausweis zu, auf dem die neue Höhe der Leistungen ersichtlich ist. Zu beachten ist, dass zur Vermeidung von 

Leistungskürzungen im Todes- oder Invaliditätsfall eine Zusatzversicherung bei einem Versicherer nach Wahl 

abgeschlossen werden kann. 

CHF 
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Rückzahlung des Vorbezugs: Der Vorbezugsbetrag muss zwingend von der versicherten Person oder ihren Erben 

zurückbezahlt werden, sobald die Voraussetzungen für die Selbstnutzung des Wohneigentums nicht mehr gegeben sind 

(Veräusserung des Wohneigentums oder Einräumung von Rechten am Wohneigentum, die wirtschaftlich einer 

Veräusserung gleichkommen) oder wenn beim Tod der versicherten Person keine Vorsorgeleistung fällig wird. Eine 

freiwillige Rückzahlung des Vorbezugs ist zudem zulässig 

● bis zum vollendeten 65. Altersjahr;

● bis zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalles; oder

● bis zur Barauszahlung der Austrittsleistung.

Der Mindestbetrag für die Rückzahlung ist CHF 10'000. Die Rückerstattung der auf dem Vorbezug erhobenen Steuer kann 

innerhalb von drei Jahren nach der Rückzahlung des Vorbezugs bei den Steuerbehörden beantragt werden. 

Weiterer Vorbezug: Jeder weitere Vorbezug kann frühestens fünf Jahre nach dem letzten Vorbezug erfolgen, sofern 

zum Zeitpunkt der erneuten Geltendmachung ein Mindestbetrag von CHF 20'000 verfügbar ist und die versicherte 

Person das Alter von 62 Jahren noch nicht erreicht hat. 

 Ich ermächtige die CPV/CAP Pensionskasse Coop, mit den entsprechenden Dritten (Bank, Notar) Kontakt 

aufzunehmen, falls dies im Zusammenhang mit diesem Antrag auf WEF-Bezug notwendig sein sollte. 

 Ich bestätige, dass ich die CPV/CAP Pensionskasse Coop unverzüglich informiere, wenn ich das Wohneigentum 

nicht mehr für den Eigenbedarf nutze. 

Datum, Ort Unterschrift der versicherten Person 

Für verheiratete Personen 

Datum, Ort Unterschrift des/der Ehegatte/in 

Bitte beachten Sie, dass dem Antrag Unterlagen beigelegt werden müssen, die dem Verwendungszweck des Vorbezugs 

entsprechen (siehe Seiten 4 bis 6). 

Die Auszahlung des Vorbezuges erfolgt grundsätzlich auf Ende eines Kalendermonats und frühestens nach Vorliegen 

sämtlicher eingeforderter Dokumente. 

Auszahlungen im SEPA-Raum erfolgen ausschliesslich in Euro. Eventuelle Kosten, die durch die Umrechnung von 

Euro in die Zielwährung anfallen, sind vom Versicherten selber zu tragen. Zur Vermeidung von zusätzlichen 

Gebühren, stellen Sie bitte sicher, dass das Empfängerkonto Euro-Überweisungen akzeptiert. 
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Einzureichende Dokumente 

Grundstücke in der Schweiz Grundstücke im Ausland 

Kauf von 
Wohneigentum 

• Rechtsgültiger Kaufvertrag

• Alle unterzeichneten Darlehensverträge

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht älter
als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der
Ehepartners/in und der antragstellenden
Person zur Überprüfung der Unterschrift

• Bei Auszahlung an den Hypothekargläubiger
oder Notar: Bescheinigung des
Hypothekargläubigers oder Notars mit
Angabe der genauen Zahladresse (Konto,
Kontoinhaber, Clearing-Nr.) sowie der
Bestätigung, dass die Auszahlung im
Rahmen der Wohneigentumsförderung
verwendet wird.

• Vollständig ausgefülltes Formular
"Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e
BVG" (siehe Seiten 7 und 8)

• Rechtsgültiger Kaufvertrag

• Alle unterzeichneten Darlehensverträge

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht älter
als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der Ehepartners/in
und der antragstellenden Person zur
Überprüfung der Unterschrift

• Bei Auszahlung an den Hypothekargläubiger
oder Notar: Bescheinigung des
Hypothekargläubigers oder Notars mit Angabe
der genauen Zahladresse (Konto,
Kontoinhaber, Clearing-Nr.) sowie der
Bestätigung, dass die Auszahlung im Rahmen
der Wohneigentumsförderung verwendet wird.

Bau von 
Wohneigentum 

• Rechtsgültiger Kaufvertrag

• Grundbuchauszug (Grundstück)

• Alle unterzeichneten Darlehensverträge
(Baukredit)

• Unterzeichneter Bauvertrag

• Gewährte Baugenehmigung

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht älter
als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der
Ehepartners/in und der antragstellenden
Person zur Überprüfung der Unterschrift

• Bei Zahlung an den Hypothekargläubiger
oder Notar: Bescheinigung des
Hypothekargläubigers oder Notars mit
Angabe der genauen Zahladresse (Konto,
Kontoinhaber, Clearing-Nr.) sowie der
Bestätigung, dass die Zahlung
ausschliesslich zur Finanzierung des Baus
verwendet wird und dass die Zahlung
vollständig zurückgezahlt wird, wenn der Bau
nicht fertiggestellt wird.

• Dokument, das das Datum des Baubeginns
erwähnt.

• Vollständig ausgefülltes Formular
"Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e
BVG" (siehe Seiten 7 und 8)

• Rechtsgültiger Kaufvertrag

• Alle unterzeichneten Darlehensverträge
(Baukredit)

• Unterzeichneter Bauvertrag

• Gewährte Baugenehmigung

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht älter
als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der Ehepartners/in
und der antragstellenden Person zur
Überprüfung der Unterschrift

• Bei Zahlung an den Hypothekargläubiger
oder Notar: Bescheinigung des
Hypothekargläubigers oder Notars mit
Angabe der genauen Zahladresse (Konto,
Kontoinhaber, Clearing-Nr.) sowie der
Bestätigung, dass die Zahlung
ausschliesslich zur Finanzierung des Baus
verwendet wird und dass die Zahlung
vollständig zurückgezahlt wird, wenn der Bau
nicht fertiggestellt wird.

• Dokument, das das Datum des Baubeginns
erwähnt.
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Rückzahlung von 

Hypothekardarle-

hen 

• Rechtsgültiger Kaufvertrag

• Aktueller Auszug aus dem Grundbuch, der

nicht älter als 3 Monate ist.

• Alle Darlehensverträge

• Aktuelle Auszüge aus dem
Hypothekarkonto, die den Saldo erwähnen.

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht
älter als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der
Ehepartners/in und der antragstellenden
Person zur Überprüfung der Unterschrift

• Bei Zahlungen an den Hypothekargläubiger

oder Notar: Vom Hypothekargläubiger oder

Notar ausgestellte Bescheinigung mit

Angabe der genauen Zahladresse (Konto,

Kontoinhaber, Clearing-Nr.) sowie die

Bestätigung, dass die Zahlung

ausschliesslich zur Rückzahlung des

Hypothekardarlehens verwendet wird.

• Aktuelle Wohnsitzbescheinigung

• Vollständig ausgefülltes Formular
"Veräusserungsbeschränkung nach Art.
30e BVG" (siehe Seiten 7 und 8)

• Rechtsgültiger Kaufvertrag

• Alle Darlehensverträge

• Aktuelle Auszüge aus dem
Hypothekarkonto, die den Saldo erwähnen.

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht
älter als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der
Ehepartners/in und der antragstellenden
Person zur Überprüfung der Unterschrift

• Bei Zahlungen an den Hypothekargläubiger

oder Notar: Vom Hypothekargläubiger oder

Notar ausgestellte Bescheinigung mit

Angabe der genauen Zahladresse (Konto,

Kontoinhaber, Clearing-Nr.) sowie die

Bestätigung, dass die Zahlung

ausschliesslich zur Rückzahlung des

Hypothekardarlehens verwendet wird.

• Aktuelle Wohnsitzbescheinigung

Erwerb von 

Anteilen an einer 

Wohnbaugeno-

ssenschaft 

• Original der Genossenschaftsanteile

• Bestätigung der Bau- und

Wohngenossenschaft

• Statuten

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht
älter als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der
Ehepartners/in und der antragstellenden
Person zur Überprüfung der Unterschrift

• Original der Genossenschaftsanteile

• Bestätigung der Bau- und

Wohngenossenschaft

• Statuten

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht
älter als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der
Ehepartners/in und der antragstellenden
Person zur Überprüfung der Unterschrift



6 / 8 

Senden an: CPV/CAP Pensionskasse Coop, Postfach, 4002 Basel 

25049 

Umbau von 

Wohneigentum 

• Rechtsgültiger Kaufvertrag

• Aktueller Auszug aus dem Grundbuch, der

nicht älter als 3 Monate ist.

• Alle Darlehensverträge

• Aktuelle Auszüge aus dem Hypothekarkonto,

die den Saldo nachweisen.

• Unterzeichnete Dokumente zu den Arbeiten
(Kostenvoranschläge, Angebote,
Rechnungen, Pläne usw.)

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht älter
als 3 Monate ist (nicht erforderlich für
Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der
Ehepartners/in und der antragstellenden
Person zur Überprüfung der Unterschrift

• Bei Zahlung an den Hypothekargläubiger

oder Notar: Bescheinigung des

Hypothekargläubigers oder Notars mit

genauer Angabe der Zahladresse (Konto,

Kontoinhaber, Clearing-Nr.) und der

Bestätigung, dass die Zahlung

ausschliesslich zur Finanzierung dieser

Umbauarbeiten verwendet wird.

• Aktuelle Wohnsitzbescheinigung

• Vollständig ausgefülltes Formular

"Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e

BVG" (siehe Seiten 7 und 8)

• Rechtsgültiger Kaufvertrag

• Alle Darlehensverträge

• Aktuelle Auszüge aus dem

Hypothekenkonto, die den Saldo

nachweisen.

• Unterzeichnete Dokumente zu den
Arbeiten (Kostenvoranschläge,
Angebote, Rechnungen, Pläne usw.)

• Aktueller Zivilstandnachweis, der nicht
älter als 3 Monate ist (nicht erforderlich
für Verheiratete).

• Kopie eines Ausweises des/der
Ehepartners/in und der antragstellenden
Person zur Überprüfung der Unterschrift

• Bei Zahlung an den Hypothekargläubiger

oder Notar: Bescheinigung des

Hypothekargläubigers oder Notars mit

genauer Angabe der Zahladresse

(Konto, Kontoinhaber, Clearing-Nr.) und

der Bestätigung, dass die Zahlung

ausschliesslich zur Finanzierung dieser

Umbauarbeiten verwendet wird.

• Aktuelle Wohnsitzbescheinigung

Wichtig 

●  Für im Ausland befindliche Vermögenswerte muss das Formular "Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e BVG"

auf den Seiten 7 und 8 nicht ausgefüllt werden.
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Name / Nom / Cognome 

Vorname / Prénom / Nome 

SV-Nr. / N° d’assurance sociale / N. di sicurezza sociale (756.xxxx.xxxx.xx) 

Veräusserungsbeschränkung nach BVG (Art. 30e BVG)  

Restriction du droit d’aliéner au sens de l’art. 30e LPP 

Restrizione del diritto d’alienazione ai sensi della LPP (art. 30e LPP) 

Gemeinde / Commune / Commune Grundstück Nr. / Parcelle n° / Fondo n. 

Objekt / Objet / Oggetto 

Beim Wohnprojekt handelt es sich um / Le projet d’habitation consiste en / Il progetto abitativo riguarda 

 eine Wohnung 

un appartement  

un appartamento 

 ein Einfamilienhaus 

une maison familiale  

una casa unifamiliare 

 ein Mehrfamilienhaus 

une maison à logements multiples 

una casa plurifamiliare 

Eigentümer/in / Propriétaire / Proprietario/a 

Ich bin / Je déclare être / Sono 

 Alleineigentümer/in 

unique propriétaire  

unico/a proprietario/a 

 Miteigentümer/in 

copropriétaire  

comproprietario/a 

 Gesamteigentümer/in mit Ehepartner/in 

propriétaire en commun avec le conjoint/la conjointe 

proprietario/a in comune con il/la coniuge  

Anteil in % / part en % / quota in % 
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Versicherte Person  

Personne assurée  

Persona assicurata 

Andere Person (Miteigentümer/in oder 

Gesamteigentümer/in) 

Autre personne (copropriétaire ou propriétaire 

en commun) 

Altra persona (comproprietario/a o 

proprietario/a in comune) 

SV-Nr. / N° d’assurance sociale / N. di sicurezza sociale 

Name / Nom / Cognome 

Vorname / Prénom / Nome 

Geburtsdatum / Date de naissance / Data di nascita 

Zivilstand / Etat civil / Stato civile 

Staatszugehörigkeit / Nationalité / Nazionalità 

Heimatort/ Lieu de naissance / Città di provenienza 

Unterschrift / Signature / Firma 

Die Anmeldung der Veräusserungsbeschränkung beim Grundbuch erfolgt durch die CPV/CAP Pensionskasse Coop. 

La CPV/CAP caisse de pension Coop annonce au registre foncier la restriction du droit d’aliéner. 

La notifica della restrizione del diritto d’alienazione al registro fondiario viene effettuata dalla CPV/CAP Cassa pensione 

Coop. 

Die Kosten für die Anmeldung sind von der versicherten Person zu tragen. Les frais d'inscription sont à la charge de la 

personne assurée. La quota di iscrizione è a carico della persona assicurata. 



 

 
FAQ zur Wohneigentumsförderung (WEF) 
 
Allgemeine Fragen 
 

 Was ist unter dem Begriff "Wohneigentumsförderung oder WEF" zu verstehen? 

Die im Rahmen der beruflichen Vorsorge angesparten Gelder können zur Finanzierung des 

Erwerbs von Wohneigentum verwendet werden. Das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) legt die zwei Arten der Verwendung von Geldern aus 

der zweiten Säule für die Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum (Eigenbedarf) fest. Die 

Mittel können entweder vorbezogen oder verpfändet werden. 

 

 Was ist unter persönlicher Nutzung (Eigenbedarf) zu verstehen? 

Mittel aus der 2. Säule können nur für Wohneigentum vorbezogen oder verpfändet werden, wenn 

Sie als versicherte Person die Liegenschaft selbst nutzen und Ihren zivilrechtlichen Wohnsitz an 

diesem Ort haben.  

 

 Was ist bei einem Kauf im Miteigentum zu beachten? 

Wenn Sie eine Liegenschaft im Miteigentum erwerben, kann nur Ihr Miteigentumsanteil zur 

Berechnung der möglichen Höhe des Vorbezugs herangezogen werden. 

 

Beispiel bei Miteigentum 50%: 

Kaufpreis CHF 1'000'000.-- 

Hypothek CHF   700'000.-- 

Differenz CHF   300'000.-- 

Maximal möglicher Vorbezug CHF  150'000.-- (50% der Differenz von CHF 300'000.--) 

 

 Für welche Zwecke können die Mittel verwendet werden? 

 für den Erwerb oder Bau einer Eigentumswohnung oder eines Hauses (bei Selbstnutzung) 

 für Umbauarbeiten am selbst bewohnten Wohneigentum 

 zur Amortisation eines Hypothekendarlehens 

 für den Kauf von Anteilen an Bau-/Wohngenossenschaften und ähnlichen 

Beteiligungsformen 

 

 Für welche Zwecke dürfen die Mittel nicht verwendet werden? 
 für den Erwerb von Bauland 

 zur Finanzierung von Zweit- oder Ferienhäusern  

 für Renovierung, Wartung und kleinere Umbauten 

 zur Zahlung anderer Hypothekendarlehen 

 zur Finanzierung von Notar-, Reservierungs- und Verwaltungskosten 

 

 Gibt es einen Maximalbetrag? 

Ja. Bis zu Ihrem 50. Geburtstag kann höchstens der Betrag in Höhe Ihrer aktuellen Austrittsleistung 

bezogen oder verpfändet werden. Nach dieser Altersgrenze kann höchstens ein Betrag in Höhe der 

Austrittsleistung, auf die Sie im Alter von 50 Jahren Anspruch gehabt hätten, oder in Höhe der 

Hälfte der aktuellen Austrittsleistung bezogen oder verpfändet werden.  

 

 Gibt es einen Mindestbetrag, den der Vorbezug nicht unterschreiten darf? 

Ja. Der Mindestbetrag für einen Vorbezug beträgt CHF 20'000 (Ausnahmen: Erwerb von 

Anteilscheinen an Wohnbaugenossenschaften und ähnlichen Beteiligungsformen). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 Wie kann ich einen Antrag stellen? 

Das Antragsformular für einen Vorbezug oder eine Verpfändung finden Sie auf unserer Website 

unter www.cpvcap.ch/de/downloads/  

 

 Ist die Zustimmung einer anderen Person erforderlich? 

Bei verheirateten Personen (auch wenn sie getrennt leben) ist die schriftliche Zustimmung des 

Ehepartners erforderlich. Eingetragene Partnerschaft vor dem 01.07.2022: Partner sind in diesem Fall 

verheirateten Personen gleichgestellt.  

 

 Was passiert, wenn ich die CPV/CAP verlasse? 

Treten Sie in eine andere Vorsorgeeinrichtung oder eine Freizügigkeitseinrichtung ein, so teilt die 

CPV/CAP der neuen Einrichtung mit, dass ein Vorbezug getätigt wurde. Allfällige spätere 

Rückzahlungen sind bei der neuen Einrichtung zu tätigen.  

Bei einer Verpfändung informiert die CPV/CAP die neue Einrichtung über die erfolgte Verpfändung 

und den Pfandgläubiger über den Wechsel der Einrichtung. Wird die Austrittsleistung bar 

ausbezahlt, ist die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers erforderlich. 
  



 

 
Konkret zum Vorbezug 

 

 

 Führt ein Vorbezug zu einer Kürzung meiner Austrittsleistung und meiner 

Vorsorgeleistungen? 

Ja. Der Vorbezug führt zur Kürzung der Austrittsleistung und der Vorsorgeleistungen. Sie können 

bei der CPV/CAP eine Simulation Ihrer Situation anfordern oder diese auf dem Versichertenportal 

(Zugang direkt auf der CPV/CAP Website oder unter https://partnerweb.cpvcap.ch/) selbst 

durchführen.  

Zur Vermeidung von Leistungskürzungen im Todes- oder Invaliditätsfall können Sie eine Risiko-

Zusatzversicherung bei einem Versicherer Ihrer Wahl abschliessen. 

 

 Welche Fristen muss ich einhalten, um den Vorbezug zu erhalten? 

Die CPV/CAP kann einen Vorbezug innerhalb von 6 Monaten nach Eingang des vollständigen 

Antrags (inkl. aller in diesem Fall notwendigen Unterlagen) auszahlen. Wir empfehlen Ihnen, Ihr 

Gesuch rechtzeitig einzureichen, damit die Auszahlung zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt 

erfolgen kann. Nach der Auszahlung des Vorbezugs erhalten Sie von der CPV/CAP einen 

Vorsorgeausweis mit den aktualisierten Daten. 

 

 Wann und an wen wird der Vorbezug ausbezahlt? 

Die Auszahlung des Vorbezugs erfolgt auf Ende eines Kalendermonats und ist abhängig vom 

Datum der Eigentumsübertragung. Die Auszahlung erfolgt direkt an den Gläubiger (z. B. Notar, 

Bank).  

 

 Auszahlung im SEPA-Raum 

Auszahlungen im SEPA-Raum erfolgen ausschliesslich in Euro. Eventuelle Kosten, die durch die 

Umrechnung von Euro in die Zielwährung anfallen, sind vom Versicherten selber zu tragen. Zur 

Vermeidung von zusätzlichen Gebühren, stellen Sie bitte sicher, dass das Empfängerkonto Euro-

Überweisungen akzeptiert. 

 

 Wann ist es möglich, einen weiteren Vorbezug zu beantragen? 

Ein weiterer Vorbezug kann frühestens 5 Jahre nach dem letzten Vorbezug erfolgen. 

 

 Kann ich nach einem Einkauf bei der CPV/CAP einen Vorbezug tätigen? 

Im Prinzip ja. Es ist jedoch zu beachten, dass die Leistungen aus einem Einkauf innerhalb von drei 

Jahren nach der Zahlung des Einkaufs nicht vorbezogen werden dürfen. Wurden Einkäufe weniger 

als 3 Jahre vor einem Vorbezug getätigt, ist zudem davon auszugehen, dass für die betreffenden 

Einkäufe kein Steuerabzug zulässig ist oder war. 

 

 Welche Folgen hat ein Vorbezug? 

Vorbezüge sind als Kapitalleistung aus Vorsorge sofort zu versteuern. Die CPV/CAP informiert die 

Eidgenössische Steuerverwaltung über jeden Bezug direkt. Nähere Informationen über den Satz 

und die Modalitäten können bei den zuständigen Steuerbehörden eingeholt werden. 

Die CPV/CAP leitet den Eintrag einer Veräusserungsbeschränkung an das zuständige 

Grundbuchamt (bei in der Schweiz gelegenen Grundstücken) weiter. 

Wohnt die versicherte Person im Ausland, erhebt die CPV/CAP die Quellensteuer direkt auf dem 

Vorbezug und leitet sie an die Steuerbehörden weiter. 

 
  

https://partnerweb.cpvcap.ch/


 

 

 

 

 

 Wann muss ich meinen Vorbezug zurückzahlen? Gibt es Ausnahmen? 

Eine Rückzahlungspflicht besteht in den folgenden Fällen: 

- bei einem Verkauf des Wohneigentums 

- bei der Übertragung von Rechten am Wohneigentum, die wirtschaftlich einer Veräusserung 

gleichkommen (Nutzniessung oder ausschliessliches Wohnrecht) 

- beim Tod der versicherten Person, wenn keine Vorsorgeleistung fällig wird 

 

In den folgenden Fällen besteht keine Rückzahlungspflicht: 

- Wenn das Wohneigentum verkauft wird und der Verkaufserlös innerhalb von zwei Jahren in 

Höhe des Vorbezugs in den Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum investiert wird 

(während dieser Zeit kann der betreffende Betrag an eine Freizügigkeitseinrichtung 

überwiesen werden). 

- im Todesfall der versicherten Person, wenn eine Vorsorgeleistung fällig wird. 

 

Nach der Alterspensionierung ist die Rückzahlungspflicht hinfällig. 

 

 Bis wann ist die freiwillige Rückzahlung des Vorbezugs möglich? 

Eine freiwillige Rückzahlung des Vorbezugs ist möglich: 

- bis zum 65. Geburtstag 

- bis zum Eintritt eines Vorsorgefalls (Alter, Invalidität oder Tod) 

- bis zur Barauszahlung der Austrittsleistung. 

 

Der Mindestbetrag für die Rückzahlung beträgt CHF 10'000.-- (wenn der zurückzuzahlende Betrag 

weniger als CHF 10'000.-- beträgt, muss er in einer einzigen Rate gedeckt werden). Eine 

Rückzahlung in monatlichen Raten ist nicht zulässig. 

 

 Welche Auswirkungen hat die Rückzahlung des Vorbezugs auf steuerlicher Seite? 

Die CPV/CAP meldet die Rückzahlung des Vorbezugs innerhalb von 30 Tagen der 

Eidgenössischen Steuerverwaltung und leitet die Bescheinigung an die versicherte Person weiter, 

die dann (innerhalb von 3 Jahren) die Rückzahlung der Steuern, die sie mit dem Vorbezug 

entrichtet hat, verlangen kann. Die Rückzahlung des Vorbezugs kann nicht vom steuerpflichtigen 

Einkommen abgezogen werden. 
  



 

 

Konkret zur Verpfändung 

 

 

 Welche Auswirkungen hat eine Verpfändung? 

Durch die Verpfändung von Geldern der 2. Säule bieten Sie dem Gläubiger (Bank) mehr 

Sicherheiten. Was die 2. Säule im eigentlichen Sinne betrifft, so führt eine Verpfändung weder zu 

einer Kürzung der Austritts- und/oder Vorsorgeleistungen noch zu einer Steuerpflicht. Erst eine 

mögliche Pfandverwertung führt zur Kürzung der Austritts- und/oder Vorsorgeleistungen und zur 

Steuerpflicht. 

 

 Welche Formen der Verpfändung gibt es? 

Eine Verpfändung kann eine der beiden folgenden Formen annehmen, die auch miteinander 

kombiniert werden können: 

 Verpfändung des Anspruchs auf Vorsorgeleistungen (bei Alter, Invalidität und Tod): Das Pfand 

kann erst nach Eintritt eines Vorsorgefalls und nur dann verwertet werden, wenn 

Vorsorgeleistungen ausbezahlt werden müssen. 

 Verpfändung der Austrittsleistung oder eines Teils davon: Solange eine Austrittsleistung 

verfügbar ist, d.h. solange kein Vorsorgefall eingetreten ist, kann das Pfand verwertet werden. 

 

 In welchen Fällen ist die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers oder der 

Pfandgläubigerin erforderlich? 

Die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers ist erforderlich, wenn die Pfandsumme betroffen 

ist: 

- für die Barauszahlung der Austrittsleistung 

- für die Kapitalauszahlung der Vorsorgeleistung 

- für die Übertragung eines Teils der Austrittsleistung nach einer Scheidung 

- für die Auszahlung eines Vorbezugs, wenn bereits eine Verpfändung stattgefunden hat 

 

Verweigert der Pfandgläubiger die Zustimmung, so muss die CPV/CAP den entsprechenden Betrag 

als Sicherheit hinterlegen. In diesem Fall kann es sein, dass ein Gericht über die Verwendung des 

sichergestellten Betrages entscheiden muss. 

 

 Welche Konsequenzen hat eine Pfandverwertung? 

Eine Pfandverwertung unterliegt ebenso wie ein Vorbezug der Besteuerung. Auf der Ebene des 

Vorsorgerechts sind folgende Auswirkungen zu unterscheiden: 

- Wird die Austrittsleistung verpfändet, wird sie in Höhe des verwerteten Pfandanteils gekürzt. 

Dadurch werden auch die Vorsorgeleistungen gekürzt. Eine Veräusserungsbeschränkung 

muss im Grundbuch angemerkt werden (bei in der Schweiz gelegenen Grundstücken). 

- Wird das Pfand, das den Anspruch auf Vorsorgeleistungen belastet, verwertet, werden die 

Vorsorgeleistungen um den Pfandverwertungserlös gekürzt. Es wird keine 

Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch angemerkt, da nach Eintritt des Vorsorgefalls eine 

Rückzahlung des Pfandverwertungserlöses nicht mehr möglich ist. 

 

Schlussbemerkung: 

Aus redaktionellen Gründen ist bei männlichen Formulierungen die weibliche Form mitverstanden. 
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